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Flughafenfeuerwehr Stuttgart  

Deutliche Verbesserungen  
erreicht! 
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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
am 31. Oktober 2017 hat sich der dbb zusammen mit seiner Mitgliedsge-
werkschaft komba mit dem Arbeitgeber am Flughafen Stuttgart und dem 
KAV Baden-Württemberg auf einen deutlich verbesserten Tarifvertrag für 
die Flughafenfeuerwehr geeinigt. Die Änderungen treten – vorbehaltlich 
der Redaktion – zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnabschläge 
Die Anzahl der Jahresschichten wird schrittweise von jetzt 144 Schichten auf 
122 Schichten abgesenkt. Die Absenkung erfolgt ohne Reduzierung der Feu-
erwehrzulage, die nach den bisherigen Regelungen weiter gezahlt wird. Der 
erste Absenkungsschritt auf 142 Schichten erfolgt bereits ab dem 1. Januar 
2018. Anschließend wird jährlich eine weitere Absenkung um je vier Schichten 
vorgenommen. Ab dem 1. Januar 2023 werden dann 122 Jahresschichten er-
reicht. Die beiden Freischichten zum Zwecke des Gesundheitsschutzes blei-
ben erhalten. Zum Ausgleich wird die Arbeitszeit an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen schrittweise erhöht. Diese wird in der Regel für Dienstsport, Aus- 
und Fortbildung genutzt.  
 
Eingruppierung  

- Entgeltgruppe (EG) 6: abgeschlossene Ausbildung zum Werkfeuerwehr-
mann (IHK) wird der abgeschlossenen Laufbahnausbildung für den mitt-
leren feuerwehrtechnischen Dienst gleichgestellt 

- EG 7: die dort aufgeführten Ausnahmen für Ausbildung und Tätigkeit auf 
Einsatzfahrzeugen werden um Drehleiter und Rettungstreppenfahrzeug 
erweitert 

- Notfallsanitäter werden in EG N TVöD-B eingruppiert 
- Praxisanleiter Rettungsdienst werden in EG 9b eingruppiert 
- Hauptbrandmeister / stellvertretende Schichtführer werden in EG 9c ein-

gruppiert 
 

Zulagen 
- Ausbilderzulage von 50 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen der 

jeweiligen Stufe der EG 8 und EG 9a für bestellte Ausbilder in der Fahr-
zeugausbildung und beim Atemschutz bei entsprechender Tätigkeit 

- Sachgebietsleiterzulage wird nicht mehr auf die Feuerwehrzulage ange-
rechnet, sondern zusätzlich in voller Höhe gewährt und dynamisiert 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder der komba! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
dbb und komba helfen! 
 
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompe-
tente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung 
bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und 
Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, 
denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezi-
alisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. 
komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kom-
munal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben 
oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger 
Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen 
gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks 
durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: individuelle, praxisbe-
zogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genauso wie eine konse-
quente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene. Nähe ist un-
sere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere Informationen: 
www.komba.de 
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Hintergrund 
Im Februar 2013 hatten sich dbb und komba mit der Geschäftsführung des 
Flughafens Stuttgart und dem kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Würt-
temberg auf einen neuen Tarifvertrag für das Feuerwehr- und Rettungsdienst-
personal am Flughafen Stuttgart verständigt. Die Tarifeinigung umfasste unter 
anderem eine verbesserte Eingruppierung, einen Rechtsanspruch auf Alters-
teilzeit ab dem 60. Lebensjahr nach mindestens 15 Jahren im 24-Stunden-
Dienst, eine Absicherung bei Verlust der Atemschutztauglichkeit, eine Feuer-
wehrpauschale für Beschäftigte im 24-Stunden-Dienst in Höhe von 41 Prozent 
der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe sowie eine monatliche Funktionszu-
lage für Einsatzleiter vom Dienst.  

http://www.komba.de/

